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massnahmen werden auf Stufe der 
direkten Bundessteuer hingegen 
vollumfänglich abgeschafft, ausser 
diese qualifizieren als normale Un-
terhaltskosten. Auf Stufe der Kan-
tons- und Gemeindesteuern können 
die Kantone selbst entscheiden, 
ob sie zukünftig einen Abzug wie 
bisher gewähren oder diesen auch 
streichen werden. Wie die Umset-
zung der Kantone erfolgt, ist jedoch 
noch offen. Private Schuldzinsen 
sind voraussichtlich nur noch inso-
weit abzugsfähig, als sie vermietete 

oder verpachtete Liegenschaften 
betreffen, unabhängig davon, ob sie 
im Zusammenhang mit Liegenschaf-
ten oder mit anderen privaten Kredi-
ten (z. B. Konsumkrediten) stehen. 
Der abzugsfähige Anteil berechnet 
sich im Verhältnis der vermieteten 
und verpachteten Liegenschaften 
zum gesamten privaten Vermögen 
(weltweit) nachfolgender Quote: 

Beim weltweiten Vermögen muss  
zudem das Geschäftsvermögen 
ausgeschlossen werden, da es sich 
auch nur um die Verteilung der pri-
vaten Schuldzinsen handelt. 
Zudem wurde ein Ersterwerber-
abzug eingeführt. Steuerpflichtige, 
die erstmals eine ausschliesslich 
selbstbewohnte Liegenschaft in der 
Schweiz erwerben, können in den 
ersten 10 Jahren einen definierten 
Anteil der Schuldzinsen, die auf die-
se Liegenschaft entfallen, abziehen.
Angesichts der erwarteten Steu-
erausfälle wurde für die Kantone 
eine verfassungsrechtliche Grund-
lage geschaffen, um auf selbstbe-
wohnten Zweitliegenschaften eine 
spezielle Liegenschaftssteuer zu 
erheben. Welche Kantone diese 
umsetzen und wie diese Umset-
zung aussehen wird, ist noch nicht 
bekannt und wird sich bis zur Ab-
schaffung des Eigenmietwerts vo-
raussichtlich herauskristallisiert 
haben. 

Aufgepasst bei Aktionärsdarlehen!

Darlehen zwischen einer Gesell-
schaft und ihren Aktionären oder 
deren nahestehenden Personen 
sind in der Praxis weit verbreitet. Sie 
wirken auf den ersten Blick unkom-
pliziert, bergen jedoch erhebliche 
steuerliche und rechtliche Risiken. 
Entscheidend ist, ob die Gesell-
schaft Geld gewährt (Aktivdarlehen) 
oder Geld erhält (Passivdarlehen).

1. Aktivdarlehen
Aktivdarlehen entstehen in der Pra-
xis häufig dadurch, dass Aktionäre 
oder ihnen nahestehende Personen 
über den Lohn oder Dividenden 
hinausgehende Liquiditätsbezüge 

tätigen. Dies kann steuerliche Kon-
sequenzen haben. Hier steht ins-
besondere Art. 680 OR und die 
Mindestverzinsung im Fokus. 

Art. 680 OR verbietet die Rück-
gewähr von Einlagen an Aktionäre 
ausserhalb der gesetzlich zulässi-
gen Formen (z. B. Dividende oder 
formelle Kapitalherabsetzung). Ein 
Aktivdarlehen kann aufgrund ver-
schiedener Parameter als verbotene 
Einlagerückgewähr qualifiziert wer-
den. Als Faustregel gilt, dass dies 
zutrifft, wenn das Darlehen einem 
Dritten zu denselben Bedingungen 
nicht gewährt würde und/oder eine 

Dividende in entsprechender Höhe 
nicht ausschüttbar wäre. 
Zusätzlich muss die Einhaltung der 
Mindestverzinsung gemäss Rund-
schreiben der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung (ESTV) überprüft 
werden. Ein Verstoss gegen diese 
kann wiederum zu einer steuerlichen 
Aufrechnung führen und Folgen für 
die Verrechnungssteuer haben.

2. Passivdarlehen
Auch Darlehen an die Gesellschaft 
sind nicht risikolos. Zwar stärken 
sie kurzfristig die Liquidität, steuer-
lich wird jedoch geprüft, ob es sich 
tatsächlich um Fremdkapital oder 
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Opting-out ab 1. Januar 2025 und Erfahrungen aus 2025

Was ist ein Opting-out?
In der Schweiz besteht eine Re-
visionspflicht für Gesellschaften, 
unabhängig von deren Rechtsform 
wie z. B. Aktiengesellschaft (AG) 
oder Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH). Für Kleinstgesell-
schaften, die der eingeschränkten 
Revisionspflicht unterstehen und 
mit weniger als zehn Vollzeitstellen, 
besteht jedoch die Möglichkeit, bei 
Einstimmigkeit aller Aktionäre bzw. 
Gesellschafter auf die Wahl einer 
Revisionsstelle zu verzichten (so-
genanntes Opting-out / Verzicht auf 
die eingeschränkte Revision).

Was hat sich per 1. Januar 2025 
geändert?
Seit dem 1. Januar 2025 ist ein 

Opting-out nur noch für zukünftige 
Geschäftsjahre zulässig. Eine rück-
wirkende Eintragung des Verzichts 
im Handelsregister ist nicht mehr 
möglich. 

Was ist zu beachten?
Die Erfahrung mit den Handelsregis-
terämtern hat gezeigt, dass für die 
Bearbeitung der Verzichtserklärung 
eine gewisse Vorlaufszeit einzupla-
nen ist. Wir empfehlen daher die 
Verzichtserklärung (Opting-out) bis 
spätestens am 30. November an die 
Handelsregisterämter zu versenden. 
Bei Fragen oder beim Einreichen 
der Verzichtserklärung unterstützen 
wir Sie gerne. Der Vollständigkeit 
halber weisen wir darauf hin, dass 
sich mit dem Verzicht auf die Revi-

sionsstelle das Haftungsrisiko und 
die Verantwortung des Verwaltungs-
rats / der Geschäftsleitung erhöhen. 
Gerade bei Kleinstverhältnissen 
kann die Revisionsstelle eine wich-
tige Rolle als Sparringspartner über-
nehmen, um Gesetzesverstösse 
frühzeitig zu erkennen oder um über 
Neuerungen im Bereich des finanzi-
ellen Reportings zu informieren.
Abschliessend möchten wir festhal-
ten, dass die Steuerämter angewie-
sen wurden, ein Nichteinreichen der 
Steuererklärung mit der dazugehö-
renden Jahresrechnung bei Gesell-
schaften ohne Revisionsstelle den 
Handelsregisterämtern zu melden.

Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat die «Wegleitung zum 
Ausfüllen des Lohnausweises bzw. der Rentenbescheinigung» 
aktualisiert.

Per 1. Januar 2026 wurden in der 
Wegleitung zum Ausfüllen des 
Lohnausweises bzw. der Rentenbe-
scheinigung folgende wesentliche 
Änderungen vorgenommen.

Entschädigung von Geschäfts-
fahrten mit dem Privatfahrzeug
Die maximal zulässige Kilometer-

entschädigung für geschäftliche 
Fahrten mit dem Privatfahrzeug 
beträgt neu 75 Rappen (vorher 70 
Rappen). Es handelt sich um einen 
Maximalwert, der überhöhte Spese-
nentschädigungen verhindern soll. 
Es ist jedoch zulässig, tiefere Ent-
schädigungen auszuzahlen. Es liegt 
im Ermessen des Arbeitgebers, ob 

die Kilometerentschädigung an Mit-
arbeitende tatsächlich erhöht bzw. 
angepasst wird.

Abschaffung REKA-Checks
Ab 2026 werden keine neuen  
REKA-Checks mehr ausgegeben. 
Während die REKA-Check-Re-
gelung in der Wegleitung «Lohn- 

wirtschaftlich um Eigenkapital, so-
genanntes verdecktes Eigenkapi-
tal, handelt. Hier gilt es besonders 
darauf zu achten, dass die Maxi-
malverzinsung gemäss dem Rund-
schreiben der ESTV eingehalten 
wird. Mit diesem Zinssatz darf das 
Passivdarlehen grundsätzlich verz-
inst werden. Wichtig ist jedoch, zu 
prüfen, ob das Darlehen, oder Tei-
le davon, verdecktes Eigenkapital 

darstellen. Wenn verdecktes Ei-
genkapital besteht, darf auf diesem 
Teil kein Zins belastet werden. Wird 
dies trotzdem gemacht, kann die 
Zinszahlung als verdeckte Gewinn-
ausschüttung gewertet werden, die 
die Verrechnungssteuer auslöst. 

3. Fazit
Aktionärsdarlehen sollten stets 
sorgfältig geprüft und dokumentiert 

werden. Aufgrund der engen gesell-
schafts- und steuerrechtlichen Vor-
gaben und der unangenehmen und 
heiklen steuerlichen Konsequenzen 
bei deren Nichteinhaltung empfiehlt 
es sich, Darlehensstrukturen vor-
gängig mit uns als Ihren Beratern 
abzuklären, um unerwünschte Steu-
erfolgen und Risiken zu vermeiden. 

 



Wir bemühen uns, genaue und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Für die vorstehend aufgeführten Informa-
tionen besteht jedoch keine Gewähr. Im konkreten Einzelfall ist es unerlässlich, den Sachverhalt genau abzuklären und 

aufgrund der Gesetzesbestimmungen und detaillierten Verwaltungsanweisungen zu beurteilen. Bilder: Shutterstock 
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ausweis» entfällt, werden Ver-
günstigungen neu auch für andere 
Leistungen möglich und generell 
geregelt.
Neue 600-Franken-Grenze (vorher 
500 Franken) und Präzisierungen 
Die Eidgenössische Steuerver-
waltung hat die im Lohnausweis 
«nicht zu deklarierenden Leistun-
gen» überarbeitet. Neu sind in der 
Wegleitung auch Richtwerte für 
Vergünstigungen auf vom Arbeit-
geber abgegebene Produkte oder 
auf Dienstleistungen von Dritten 
definiert. 

Die folgenden Punkte wurden 
überarbeitet und sind neu ab 2026 
anwendbar:
o � Vergünstigungen für vom Arbeit-

geber abgegebene Produkte 
oder Dienstleistungen von Drit-
ten bis maximal 20 % je Leistung 
und bis maximal 600 Franken 
jährlich. Im Lohnausweis zu de-
klarieren ist lediglich die Diffe-
renz der Vergünstigungen, die 
diese Werte übersteigen

o � Übliche Weihnachts-, Geburts-
tags- und ähnliche Naturalge-
schenke bis 600 Franken pro 

Kalenderjahr. Bei Naturalge-
schenken, die diesen Betrag 
übersteigen, ist der ganze Be-
trag im Lohnausweis anzuge-
ben. Bargeldgeschenke sind 
immer als Lohnbestandteil im 
Lohnausweis zu deklarieren.

o � Zutrittskarten für kulturelle, 
sportliche und andere gesell-
schaftliche Anlässe bis 600 
Franken pro Kalenderjahr. Zu 
deklarieren sind lediglich Beiträ-
ge, die 600 Franken pro Kalen-
derjahr übersteigen. 

Unternehmensnachrichten 

Wir freuen uns sehr, dass un-
ser langjähriger Mitarbeiter Marc 
Schoch zum Vize-Direktor ernannt 
und per 1. Januar 2026 in die Ge-
schäftsleitung aufgenommen wur-
de. Herzliche Gratulation!
Marc Schoch hat seine berufliche 
Laufbahn im August 2012 mit ei-
ner Lehre in unserem Unterneh-

men begonnen. Seither hat er sich 
kontinuierlich weiterentwickelt und 
sich mit grossem Engagement und 
hoher Fachkompetenz zum dipl. 
Experten in Rechnungslegung und 
Controlling sowie zum dipl. Treu-
handexperten weitergebildet.
Seine fundierte Expertise, seine 
ausgeprägte Kundenverbundenheit 

und sein hoher Qualitätsanspruch 
kommen unseren Kundinnen und 
Kunden direkt zugute. Wir sind 
überzeugt, dass er auch in seiner 
neuen Funktion einen wertvollen 
Beitrag zur Weiterentwicklung un-
seres Unternehmens leisten wird.
Wir wünschen Marc Schoch weiter-
hin viel Erfolg und Freude. 


